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Festlegung aus der öff. Sitzung des StR vom 27.06.2018 zum TOP 6.2.16 (DS 1251/18 - 

Lärmbelästigung in der Meienbergstraße) - Nachfragen 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Frau Walsmann, Fraktion CDU, fragte nach, zu welchem Zeitpunkt, die in der Beantwortung 

genannten Kontrollen stattfanden? Fanden diese Kontrollen auch nachts nach 02:00 Uhr statt? 

Warum wurden nach dem 21./22.08.2017 nicht nochmal Kontrollen durchgeführt? 

 

Grundsätzlich sind die ordnungsbehördlichen Maßnahmen hier dem übertragenen Wirkungskreis 

zuzuordnen, wodurch der Stadtrat hier keine Befassungskompetenz innehat. 

 

Die Ordnungsbehörde führt auch weiterhin unregelmäßige Kontrollen im und am Objekt durch. 

Bis dato waren hier jedoch keine nennenswerten Verstöße hinsichtlich der Verschmutzung oder 

des unerlaubten Urinlassens nachzuweisen. 

 

Festgestellte Ordnungswidrigkeiten werden im Rahmen der Rechtsordnung zur Anzeige gebracht 

und geahndet. Dabei gibt es weder unzulässige Duldungen von Verstößen, noch eine 

Ungleichbehandlung in der Sache. 

 

Bezugnehmend auf ordnungsrechtliche Angelegenheiten hinterfragte Frau Walsmann die 

Duldung des äußeren Erscheinungsbildes der Schankwirtschaft "Nachtschicht" gemäß der 

Altstadtsatzung. Im Gegensatz zu anderen Anliegern in der Meienbergstraße und deren Auflagen 

werde hier unterschiedliches Maß angewandt. 

Weiterhin erkundigte Sie sich, warum auf Verschmutzungen der Besucher nicht stärker reagiert 

wird. 

 

Die Nutzungsänderung von der ehemals betriebenen Spielhalle in eine Gaststätte/Bar wurde 

sanierungsrechtlich und erhaltungsrechtlich genehmigt. Es konnten keine Verstöße gegen die 

Sanierung- und der Erhaltungssatzungen festgestellt werden. Lediglich die Kommunikation 

zwischen Außen- und Innenraum scheint nicht wie gewünscht stattfinden zu können. Die 

Notwendigkeit von Maßnahmen wird derzeit von der zuständigen Behörde geprüft. 

 

Zur Frage der Verschmutzung wird auf die Antwort zur ersten Nachfrage verwiesen. 
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gez. Lummitsch 
 

10.08.2018 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
 


	Dropdown2
	txtADAmt
	Dropdown1
	txtdatum
	Dropdown3
	txt

